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            1Hintergrund, Zielsetzung und Aufbau dieser Studie

         

         
            „WEIL wir wütend sind auf eine gesellschaft, die uns sagt,

            mädchen = blöd, mädchen = böse, mädchen = schwach“

            (Das Riot-Grrrl-Manifest (Baldauf/Weingartner 1998: 27))1

         

         Diese Studie, so könnte manch ein*e Skeptiker*in wohl mutmaßen, handelt doch von nichts
            anderem als einem alten Hut. Der Skandalisierungs- und Beforschungspeak der Benachteiligung von Mädchen in den
            Hilfen zur Erziehung (HzE) liegt, wie auch das oben angeführte Zitat aus dem Riot-Grrrl-Manifest,
            nunmehr Jahrzehnte zurück: Bereits Mitte der 1980er Jahre lagen belastbare Erkenntnisse
            zur Situation und der geschlechtsspezifischen Benachteiligung von Mädchen in den HzE
            vor, die prominent im Sechsten Jugendbericht 1984 platziert und auch in den 1990er
            und frühen 2000er Jahren wiederholt aufgegriffen und bestätigt wurden (vgl. Baur et
            al. 1998; Birtsch 1996; Blandow/Winter-von Gregory/Schmitz 1986; BMFSFJ 1984; Daigler
            2000; Finkel 2000, 2004; Hartwig 1998; Weber 2000). Mädchen und junge Frauen erhielten
            insgesamt signifikant weniger und auch deutlich später erzieherische Hilfen als Jungen
            und junge Männer; der Gelingensdruck in den vergleichsweise kurzen Hilfeverläufen
            war entsprechend hoch (vgl. BMFSFJ 1984). Zudem wurden im Kontext von Jugendämtern
            und stationären Hilfesettings stereotype Geschlechterbilder untersucht, die u. a.
            in einer ungleichen Ressourcenverteilung zuungunsten von Mädchen mündeten (vgl. bspw.
            Baur et al. 1998). Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetztes (KJHG)
            1991 und dem darin enthaltenen § 9 (3) SGB VIII, wonach geschlechtsspezifische Benachteiligung
            abzubauen und die besonderen Lebenslagen von Jungen und Mädchen in der Kinder- und
            Jugendhilfe zu berücksichtigen seien, wurde dann auf die laut gewordene Kritik an
            einer Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe
            reagiert (vgl. Haebel 2014). Da es seit den 2000ern (mit einigen Ausnahmen; zentral
            zu nennen sind hier u. a. die Arbeiten von Luise Hartwig (2001; 2004; 2008; 2012)
            und Nicole von Langsdorff (2012; 2014)) weitgehend ruhig um die Diskurse zu Mädchen
            in den HzE geworden und die damalige Kritik deutlich abgeebbt ist, ließe sich (auch
            in Hinblick auf gegenwärtige, poststrukturalistisch informierte Diskurse zur Dekonstruktion
            von Geschlecht) pointiert fragen: Ist das Thema eigentlich durch? Problem gelöst?

         Erste Momente des Unbehagens als Vorboten von Kritik und systematischer Auseinandersetzung
            hinsichtlich der aktuellen Situation von Mädchen in den HzE entsprangen unmittelbar
            aus der Praxis Sozialer Arbeit. Manchmal nur leise spürbar, manchmal regelrecht plakativ
            drängte sich in der praktischen Arbeit der zunächst eher organische Eindruck auf,
            dass es sehr wohl geschlechtssensibler und dezidiert mädchenspezifischer Perspektiven
            in den Hilfen zur Erziehung bedarf – ja, immer noch und vielleicht auch: wieder.
         

         Die anfänglich noch recht naive Inspiration für die hier vorliegende Studie stammt
            aus einer in einer westdeutschen Großstadt angesiedelten Inobhutnahmeeinrichtung für
            Jugendliche, in der ich als heutige Forscherin und Autorin dieses Textes Mitte der
            2010er Jahre als studentische Mitarbeiterin und sog. Nachtwache angestellt war2. Zur Entstehungsgeschichte des forscherischen Interesses an Mädchen in den HzE gehört
            auch das in eben jener Einrichtung aufgenommene Mädchen Irina3, dem auch diese Studie gewidmet ist. In der zum damaligen Zeitpunkt neu angelegten
            Akte des Mädchens, das erst vor wenigen Stunden in der Einrichtung aufgenommen wurde,
            stand händisch und offensichtlich in Eile verfasst: „Irina, 13 J., typische bulgarische
            Schlampe“. Der Akteneintrag wurde durch eine*n Mitarbeiter*in im Tagdienst vorgenommen
            und konnte von uns studentischen Nachtwachen zwar als hochgradig gewaltförmig erkannt –
            aber zugleich hinsichtlich des teamintern relevanten Informationsgehaltes und des
            Arbeitsauftrages durch den Tagdienst dekodiert werden4. Die Abkürzung „J.“ entspricht als Abkürzung einem Code und verweist auf das Alter
            der Jugendlichen zum Aufnahmezeitpunkt in der Einrichtung. Die Fachkraft vom Tagdienst
            verwendete die Kodierung ohne weitere Erklärung und schien sich darauf zu verlassen,
            dass die anderen Mitarbeitenden diese zu deuten wissen. Das Team verfügte, so eine
            erste, vorsichtige Lesart, über kollektiv geteilte Annahmen, die sich auch im Begriff
            „typische“ spiegeln. Reflexhaft und ohne weiteres Zutun breitete sich den studentischen
            Nachtwachen vor dem inneren Auge ein von antiziganistischem Rassismus und Misogynie
            durchzogenes Bild eines spezifischen Mädchentypus aus. Der gewaltförmigen und abwertenden
            Zuschreibung im Akteneintrag kamen zugleich komplexe pädagogische Deutungs-, Orientierungs-
            und Legitimierungsfunktionen zu; mit dem evozierten inneren Bild der „typische[n]
            bulgarische[n] Schlampe“ wurden Erwartungen der studentischen Nachtwachen strukturiert
            und pädagogische Maßnahmen legitimiert (vgl. Wulf/Zierfas 2014: 12). Mädchen, die
            als Sinti oder Roma adressiert und rassifiziert wurden und direkt oder indirekt mit
            sexualisierter Gewalt, Ausbeutung, Menschenhandel und/oder Survival Sex am sog. „Babystrich“
            der Stadt zu tun hatten, stellten eine kleine, aber doch wiederkehrende Adressat*innengruppe
            der Inobhutnahmeeinrichtung dar und wurden als schwer erreichbar und den Rahmen der
            Einrichtung sprengend adressiert. Aufgrund von Abgängigkeit wurden diese Mädchen oftmals als vermisst gemeldet oder in niedrigschwelligere Notschlafstellen vermittelt;
            ein weiteres Clearing erfolgte selten. Der klare Auftrag an die studentischen Mitarbeitenden
            lautete damit (unausgesprochen): „Kein großes Aufheben machen, diese Art von Mädchen ist eh nicht haltbar“5. Die Arbeit mit Irina verlief über einige Monate sporadisch und wurde gelegentlich
            von weiteren abwertenden Kommentaren durch Fachkräfte gerahmt.
         

         Diese kleine Anekdote ist genau das: Eine beispielhaft herangeführte Anekdote, die
            sicherlich nicht überstrapaziert werden darf, die allerdings plastisch auf die qualitative
            Herabwürdigung und intersektionale Diskriminierung von hochgradig vulnerablen Mädchen
            aufmerksam macht – nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Der Akteneintrag stellte
            einen der zentralen Impulse für das aufkeimende Forschungsinteresse an Mädchenbildern
            dar und ließ die Potenz von inneren Bildern vermuten, Deutung und Orientierung herzustellen
            und zu bedienen. Welche bildhaften Annahmen hätte sich ergeben, wenn in der Akte geschrieben
            worden wäre: „Irina, erst 13 J., betroffen von sexualisierter Gewalt und sexueller
            Ausbeutung von Minderjährigen“? Welches mentale Bild wäre konturiert worden, wenn
            das Mädchen Carlotta oder Ida geheißen hätte? (Mädchen-)Bilder und Vorstellungen,
            das lässt sich anhand des Beispiels erahnen, entfalten sich in sozialpädagogischen
            Praxiskontexten, sind von macht- und möglicherweise gewaltförmigen Diskursen durchzogen
            und fungieren als komplexitätsreduzierende Orientierungsrahmen der pädagogisch Tätigen
            (vgl. Wulf 2014: 111 ff.). Aus dem zunächst recht subjektiven Praxiszugang wurde in
            den darauffolgenden Jahren das Anliegen, systematisch Erkenntnisse und Analyseinstrumente
            zu generieren, derer sich in HzE-Kontexten in einem aufklärerischen Sinne (von allen
            Beteiligten!) bedient werden kann (vgl. Kessl/Maurer 2014: 142). Irina war Zeugin
            des anhaltenden und weitreichenden Hineinragens patriarchaler und postkolonialer Zumutungen
            in die HzE. Sie stand (unwissentlich) im ersten zaghaften Entstehen dieser Dissertationsstudie
            symbolisch dafür, dass weder die geschlechtsspezifischen Erfahrungen und Lebenslagen
            von Mädchen in den HzE noch die Vorstellungen, Narrative und inneren Bilder von Fachkräften
            bezüglich Mädchen ad acta gelegt werden können. In unterschiedlichen Recherchebewegungen
            wurden diese Hypothesen genährt und in wissenschaftliche (Denk)Räume überführt. Was
            im Einzelfall in der Praxis erahnbar wurde, spiegelt(e) sich in unterschiedlichen
            Diskursbeiträgen zur Benachteiligung von Mädchen auf struktureller Ebene: Im Rahmen
            der Kinder- und Jugendhilfestatistiken resp. im Kontext der HzE wird seit nunmehr
            Jahrzehnten eine relativ stabil anhaltende Ungleichbehandlung von Jungen und Mädchen
            resp. eine ungleiche Ressourcenverteilung zuungunsten von Mädchen nachgewiesen (vgl.
            Fendrich et al. 2021; Fendrich/Pothmann 2006; Pothmann/Wilk 2008). Die in den 1980ern
            und 1990ern skandalisierten Lebens- und Problemlagen von Mädchen und jungen Frauen
            haben sich im Zuge der Ausdifferenzierung von Subjektentwürfen verändert, nicht aber
            aufgelöst (vgl. Bitzan 2004; Kagerbauer/Lormes 2014; Sarfert 2023b). Groß beachtet
            werden diese Befunde in der Fachöffentlichkeit allerdings gegenwärtig nicht. In unterschiedlichen
            Zwischenrufen wird gelegentlich beleuchtet, dass die Situation von Mädchen in den
            Hilfen zur Erziehung immer wieder Gefahr läuft, aus dem Blick zu geraten (vgl. Albrecht/von
            Langsdorff 2022; Daigler 2019; Düring/Haebel 2014; Kagerbauer/Klinger 2013; Sobeczko
            2021) – weitere aktuelle Forschung steht allerdings aus. Mit der hier vorliegenden
            Untersuchung zu Mädchenbildern in den Hilfen zur Erziehung wird auf eben jenes Desiderat
            und die gegenwärtig weitgehend beobachtbare Ausblendung von Mädchen als strukturell
            vulnerable Adressat*innengruppe der HzE reagiert. Die Studie ist an der Schnittstelle
            von Geschlechter- und Jugendhilfeforschung angesiedelt und erhebt den Selbstanspruch,
            einen aktuellen empirischen Beitrag zur Rethematisierung von Mädchen in den Hilfen
            zur Erziehung zu leisten. Zugleich geht es im engeren Sinne nicht um Mädchen an sich,
            sondern – basierend auf dem bestehenden Forschungsstand sowie theoretischen Vorannahmen –
            darum, wie sie von Fachkräften gesehen werden. Im Gros der zwar insgesamt spärlichen, aber dennoch diesbezüglich bereits
            bestehenden Publikationslandschaft wird davon ausgegangen, dass der Benachteiligung
            von Mädchen spezifische innere Mädchenbilder von Fachkräften zugrunde lägen (vgl.
            Baur et al. 1998; Finkel 2000; Fleßner 2000, 2002; Friesa 2002; Hartwig 2012; Hartwig/Kugler
            2010). Insbesondere in Hinblick auf divergierende Mädchenbilder offenbart sich hierbei
            eine deutliche Forschungslücke; Differenzen innerhalb der Geschlechtergruppen würden
            im wissenschaftlichen Zusammenhang „vernachlässigt, ausgeblendet, in den statistischen
            Mittelwerten ganz getilgt“ (Rose 2000: 18). In praxisnahen Publikationen wird zwar
            angemerkt, dass es nicht das Mädchen als Adressatin der Hilfen zur Erziehung gebe, sondern vielmehr davon auszugehen
            sei, dass unterschiedliche, teilweise konkurrierende und/oder sich ergänzende, Differenz
            (re-)produzierende Mädchenbilder bestünden – über Form, Inhalt und Eigenschaften dieser
            Bilder treffen die Autor*innen allerdings wenig bis keine weiterführenden Aussagen
            (vgl. Brebeck 2008: 189 f.; Bronner/Behnisch 2007: 14; Klees/Marburger/Schuhmacher
            2011: 75 ff.). Unterschiedliche Autor*innen weisen zudem darauf hin, Adressat*innen
            pädagogischer Maßnahmen insbesondere im Kontext der Pädagog*innen beforschen zu müssen,
            deren Einschätzungen, Annahmen und Bilder den jeweiligen Fall erst als solchen hervorbringen
            (vgl. Bauer/Wiezorek 2017; Messmer/Hitzler 2007; Müller 2008; Radvan 2015; Ricken
            2016; Wulf 2014). Zugleich fällt bei der systematischen Beschäftigung mit dem in der
            Erziehungswissenschaft resp. in der Sozialpädagogik fast inflationär genutzten Bildbegriff
            oftmals eine theoretische und epistemologische Unschärfe auf, auf die mit der hier
            vorliegenden Studie und dem darin enthaltenen Vorschlag eines kulturwissenschaftlich
            inspirierten Bildbegriffes reagiert wird (vgl. Cleppien 2024; Neumann 2016).
         

         Dabei ist die Untersuchung im Handlungsfeld stationärer Hilfen zur Erziehung angesiedelt.
            Diese Entscheidung basiert (neben dem forschungsökonomischen Erfordernis, den Gegenstand
            weiter zu präzisieren) zum einen darauf, dass stationäre Hilfen als sehr eingriffsintensive
            Maßnahme besonders tief in die Biografien von Adressat*innen eingreifen und in besonderem
            Maße als potenzieller Nährboden für Gewalt und – so wird mit einer historischen Perspektive
            auf Mädchenfürsorge im 20. Jahrhundert begreifbar – misogyne Bilder zu reflektieren
            sind (vgl. Clark/Wohlfahrt 2022; Schmidt 2002; Wallner 2006a; Wolff 2018). In aktuellen
            Forschungen an der Schnittstelle von Geschlechter- und Jugendhilfeforschung wird herausgearbeitet,
            wie Geschlecht in stationären Settings hergestellt und festgeschrieben wird (vgl.
            Sarfert 2023b; Schneider 2023). Eine Perspektive, die dezidiert Mädchenbilder von
            Fachkräften in stationären Hilfen in den Fokus nimmt, besteht bislang in der erziehungswissenschaftlichen
            und sozialarbeitswissenschaftlichen Publikationslandschaft nicht; auf dieses Desiderat
            wird mit der hier vorliegenden Studie reagiert. Auf Basis der Hypothese, dass Fachkräfte der HzE spezifische Mädchenbilder verinnerlicht haben und diese (re-)produzieren,
            ergibt sich ein zentrales Erkenntnisinteresse daran, welche Mädchenbildannahmen sich im Kontext stationärer Hilfen rekonstruieren lassen. Weiter
            präzisiert lassen sich untergeordnete, das Forschungsanliegen flankierenden Forschungsfragen
            formulieren: Wie werden Mädchen in stationären Hilfen gesehen? Wie werden unterschiedliche
            Mädchen gesehen, welche unterschiedlichen Zuschreibungen werden vorgenommen? Auf welche
            Diskurse oder (schon im Sinne der Visual Cultural Studies gewendet) Viskurse (vgl. Knorr-Cetina 1999; Wieners/Weber 2021) beziehen sich die Fachkräfte – welche
            Diskursstränge, welche Weiblichkeitsbilder werden reproduziert? Über welche mädchenspezifischen
            Annahmen und Vorstellungen verfügen Fachkräfte in stationären HzE? Diesem Erkenntnisinteresse
            wird in den folgenden Kapiteln nachgespürt.
         

         
            
               Zum Aufbau und Charakter der Studie
               

            

            Die vorliegende Studie ist grundlegend empirischer Natur und im Bereich qualitativ-rekonstruktiver
               Sozialforschung angesiedelt. Das Forschungsdesign umfasst zehn Episodische Interviews
               mit Fachkräften aus stationären Hilfesettings, deren Auswertung durch eine kulturwissenschaftlich
               und feministisch inspirierte (oder auch: irritierte) Adaption der Dokumentarischen Methode erfolgt (vgl. Bohnsack 2021; Flick 2011).
               Der Forschungsgegenstand ist, so wird in den unterschiedlichen Kapiteln dieser Studie
               argumentiert, ohne dezidiert machtreflexive und gewaltsensible Instrumentarien nicht
               adäquat zu erfassen.
            

            Perspektiven aus den Cultural Studies und feministischen Ein- und Widersprüchen ziehen
               sich quer durch sämtliche theoretischen, epistemologischen und letztlich methodologisch-methodischen
               Abwägungen und Entscheidungen, die dem Erkenntnisinteresse dienen und die empirische
               Arbeit rahmen und sie im Wortsinn denkbar machen sollen. Auch durch dieses Vorgehen ergibt sich eine gewisse Interdisziplinarität,
               die es braucht, um dem Gegenstand dieser Studie habhaft zu werden. Diskursbeiträge,
               die sich in unterschiedlicher Gewichtung mit Geschlecht und Sozialer Arbeit beschäftigen,
               sind hinsichtlich ihrer disziplinären Verortung oft vielschichtig, komplex entziehen
               sich Vereindeutigungen (vgl. Rose/Schimpf 2020). Die hier vorliegende Untersuchung
               sympathisiert mit einer Zugehörigkeit zu Sozialarbeitswissenschaftlicher Geschlechterforschung,
               ist in den Bezügen zumeist an erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen (Sozialpädagogik,
               Frauen- und Geschlechterforschung, in Teilen auch allgemeiner Erziehungswissenschaft)
               orientiert und versteht sich in Traditionslinien Kritischer Sozialer Arbeit. Immer
               am Gegenstand orientiert entzieht sich die Studie einer klaren disziplinären Zuordnung;
               der Schnittpunkt der unterschiedlichen Bezüge liegt dabei immer in dem Versuch, Bilder
               und Praktiken des Sehens geschlechter- und machtsensibel zu begreifen. Dabei sind
               die unterschiedlichen Denk- und Suchbewegungen zentral geprägt durch den Vorschlag,
               sozialpädagogische Forschung radikal reflexiv auszulegen (vgl. Kessl/Maurer 2014).
               Dieser Selbstanspruch spiegelt sich weniger im Erhebungsinstrument (denkbar wäre mit
               Kessl/Maurer ein deutlich partizipativeres Vorgehen als die gewählten Episodischen
               Interviews), sondern zeigt sich in einem bewussten Offenlegen von (Selbst-)Zweifeln,
               widersprüchlichen Überlegungen und Rückfragen an insb. methodische Konventionen. Die
               Gliederung der Kapitel entspricht dabei einem relativ klassischen Vorgehen (Forschungsstand –
               Theorie – Methodologie – Methode – Ergebnisse); in den einzelnen Kapiteln, insb. in den Methodologie- und Methodenteilen sowie der Ergebnisdarstellung,
               wird sich entlang des Erkenntnisinteresses stärker hegemonialen Anrufungen entzogen
               und Konventionalismus als „Ende des wissenschaftlichen Denkens, nicht [als] seine
               Möglichkeitsbedingung“ (Boger 2019: XI) verstanden.
            

            Zunächst wird der Forschungs(gegen)stand weiter konturiert und auf den nicht unumstrittenen
               Mädchenbegriff sowie die damit einhergehende Reifizierungsgefahr binärer Geschlechterlogiken
               eingegangen (Kap. 2.1). Auch in der darauffolgenden Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld
               stationärer Hilfen zur Erziehung wird eine Geschlechterperspektive eingenommen (Kap. 2.2).
               Kapitel 2.3 entspricht im engeren Sinne der Rekonstruktion des Forschungsstandes und
               dient der Einordnung der hier vorliegenden Studie in die bestehenden Diskurse und
               Desiderate. Im dritten Kapitel wird sich intensiv dem Bildbegriff gewidmet und zumindest
               holzschnittartig die Popularität von „Bild“ und „Bildern“ in erziehungswissenschaftlichen
               Publikationen abgebildet und einer gewissen Verwunderung hinsichtlich z. T. theoretischer
               Unterbestimmtheit Ausdruck verliehen (Kap. 3.1). In Kapitel 3.2 wird diskutiert, dass
               eine synonyme Verwendung von „Bild“ und „Deutungsmuster“ der Beforschung von Mädchenbildern
               nur bedingt zuträglich ist, sodass es letztlich weiterer Theoriebezüge anderer Disziplinen
               bedarf. Vorgeschlagen werden Inspirationen feministischer Bild-Theorie(n) (Kap. 3.3)
               sowie kulturwissenschaftliche Anleihen (Kap. 3.4 u. 3.5). In Kapitel 3.4 werden Bilder
               als Objekte der machtförmigen und kulturell überformten Praktik des Sehens skizziert
               und zentrale Charakteristika von Cultural Studies und Visual Studies sowie diesbezügliche
               Perspektiven auf den Bildbegriff vorgestellt. Kapitel 3.5 schließt unmittelbar daran
               an und entspricht mit einem Rekurs auf Jacques Lacan resp. einer kulturwissenschaftlichen
               Lesart von Lacans Blickregime (Lacan 1996) einer theoretischen Verdichtung der Begriffe
               „sehen“ und „Bild“ auf Subjektebene. In Kapitel 4 (Methodologische Überlegungen) wird
               sich mit Suchbewegungen zur Epistemologie und letztlich zur Passung von Forschungsinteresse,
               Theorie und Methode beschäftigt. Zunächst wird eine gewisse Skepsis an androzentrischer
               Wissensproduktion artikuliert und einige zentrale Diskursstränge feministischer Methodologie(n)
               nachgezeichnet (der Schwerpunkt liegt hier auf einer Auseinandersetzung mit posthumanistischer
               Methodologie) (Kap. 4.1). In den Kapiteln 4.2 und 4.3 wird diskutiert, ob und inwieweit
               sich dennoch am wissenssoziologisch geprägten Kern der Dokumentarische Methode angelehnt
               werden kann und wo durch den Forschungsgegenstand begründete Abweichungen vorgenommen
               werden müssen. Dass jene methodologisch-methodischen Eigengänge nicht willkürlich vorgenommen werden und dass sich gegenüber ideologisch aufgeladenem
               Wissenschaftsskeptizismus abzugrenzen ist, wird auch in Kap. 4.4 noch einmal herausgearbeitet.
               Daran anknüpfend wird in Kapitel 5 das methodische Vorgehen zur Datenerhebung (Kap. 5.1)
               und zur Datenauswertung (Kap. 5.2) transparent gemacht und kurz reflektiert (Kap. 5.3).
               Kapitel 6 stellt den klassischen Ergebnisteil und damit gewissermaßen das Herzstück
               dieser Studie dar. In Kapitel 6.1 wird das empirisch nachgezeichnete Bild von Mädchen
               in einer Machtposition gegenüber männlichen Personen und damit auch die Negation von
               Vulnerabilität im strukturell hierarchischen, patriarchalen Geschlechtersystem rekonstruiert.
               Ein weiteres zentrales Ergebnis der hier vorliegenden Studie besteht in dem Bild von
               Mädchen als Ausdruck sittlichen Verfalls und sexueller Verwahrlosung (Kap. 6.2). Im
               darauffolgenden Kapitel wird sich dem Befund gewidmet, dass Mädchen in stationären
               Settings auffallend stark im Modus von Pathologisierung beschrieben werden; das Bild
               psychisch kranker Mädchen wird in unterschiedlichen Nuancen in Kapitel 6.3 nachgezeichnet.
               Während in den Kapiteln 6.1–6.3 vorrangig jeweils ein analysiertes Mädchenbild vorgestellt
               wird, werden in den Unterkapiteln von Kapitel 6.4 mehrere Bilder und Narrative bezüglich
               unterschiedlich positionierter Mädchen und intersektionaler Verschränkungen innerhalb
               der in sich heterogenen Geschlechtergruppe untersucht. Im Schlusskapitel wird der
               Ertrag der Studie selbstkritisch und hinsichtlich daraus abzuleitender Erkenntnisse
               für die Soziale Arbeit und künftige Forschungszugänge im Kontext von Mädchen(bildern)
               in Hilfen zur Erziehung gewürdigt (Kap. 7).
            

         
      
   
      
            2Konturierung des Forschungs(gegen)standes: Mädchen & stationäre Hilfen zur Erziehung

         

         In diesem weiter ins Thema einführenden Kapitel wird der Forschungsgegenstand näher
            bestimmt und durch macht- und herrschaftssensible Perspektiven konturiert. In Kapitel 2.1
            wird eine Bestimmung des Begriffes „Mädchen“ aus einem poststrukturalistisch informierten
            Blickwinkel vorgenommen und diskutiert, wieso es – immer noch – einer kritischen und
            Ambivalenzen aushaltenden Auseinandersetzung mit der Subjektform „Mädchen“ bedarf.
            In Kapitel 2.2 wird sich dann überblicksartig mit stationären Hilfen zur Erziehung
            und deren zentralen Charakteristika sowie kritischen Perspektiven beschäftigt. Daran
            anknüpfend werden einige im Fachdiskurs vergleichsweise wenig beachteten Schnittstellen
            von Geschlechterforschung und Diskursen zu stationären Settings aufgezeigt. Das darauffolgende
            Kapitel 2.3 entspricht der Rekonstruktion des bestehenden Forschungsstandes zur Situation
            von Mädchen in den HzE im Allgemeinen und stationären Hilfen im Besonderen sowie dezidiert
            zu Mädchenbildern im Kontext erzieherischer Hilfen. Sowohl Geschlecht als auch Soziale
            Arbeit bzw. konkreter Mädchen und stationäre HzE sind jeweils von Macht als allgegenwärtiger und konstitutiver Gestaltungskraft des
            Sozialen durchzogen (vgl. Sarfert 2023b). In der kritischen Auseinandersetzung mit
            der Verwobenheit beider Gegenstände wird weitergehend deutlich, dass eine Benachteiligung
            von Mädchen in den HzE besteht, die auf mehreren Ebenen angesiedelt ist und als strukturelles
            Phänomen betrachtet werden muss. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Studien und
            Diskursbeiträge wird im Folgenden ersichtlich, dass geschlechtsspezifische Benachteiligung
            und die Reproduktion sexistischer, klassischer Rollenerwartungen in erzieherischen
            Hilfen von (relativer) historischer Kontinuität sind. Bereits in der kursorischen
            Auseinandersetzung mit den Begriffskonturierungen (Kap. 2.1, 2.2) und dem Forschungsstand
            (Kap. 2.3) wird deutlich, dass die Vulnerabilität von Mädchen in stationären Settings
            über das Individuum hinausgeht und historisch und kulturell eingelagert ist. Diese
            Erkenntnis bildet die Grundlage für die weiteren Arbeits- und Denkbewegungen, die
            im Rahmen dieser Studie ausgeführt werden.
         

      
   
      
               2.1Mädchen, Mädchen*, einfach junge Menschen – ja was denn jetzt? 

            

            
               „Wir sehen schwarz und weiß. Wir sehen männlich und weiblich. Wir sehen, daß Geschlecht
                     und Ethnizität eine Rolle spielen, daß es Unterschiede gibt. Das ist es, was man uns
                     zu sehen gelehrt hat. Wenn wir aber diese Wahrnehmungsstrukturen in Frage stellen
                     und ändern könnten, indem wir die Machtapparate, die diese bestimmten Dualitäten geschaffen
                     habe, verstehen, würden wir nicht auf eine ursprüngliche, unverfälschte Wahrheit stoßen,
                     denn die gibt es nicht. Es gibt keine Erfahrung, auf die wir uns als eine Art ursprünglicher
                     Berechtigung für die politischen Visionen, die wir haben, berufen können. Wir können
                     uns nur bemühen, unter den verschiedenen Artikulationen der Realität eine zu finden,
                     die für mehr (alle) Menschen humaner ist“

               (Grossberg 1999: 66).

            

            Identitätspolitische Sprachspiele und unterschiedliche Austarierungen und Versuche,
               Sprache inklusiv(er) zu gestalten, werden seit inzwischen einiger Zeit erkundet und
               umkämpft. Ein Marburger Autor*innenkollektiv fragt 2014 etwa unter anderem danach,
               ob es angesichts der zunehmenden Spiegelung von heterogenen Subjektentwürfen in Sprache
               sinnvoll sei, noch von „Mädchen“ zu sprechen (vgl. Autor_innengruppe 2014). 2023 wird
               der Text der Gruppe, wenn auch leicht überarbeitet und mit einem Vorwort versehen,
               an anderer Stelle noch einmal abgedruckt (vgl. Autor_innengruppe 2023); auch knapp
               zehn Jahre später sind die damaligen Fragen anhaltend aktuell. Die unterschiedlichen
               Diskursbeiträge zum Mädchenbegriff sind – mal in progressiver Absicht, mal mit konservativem
               Ansinnen – jeweils Versuche, Vorstöße, fluide Momentaufnahmen und zeitgleich schaffen
               sie konkrete Realität(en). 1991 wird mit der Verabschiedung des damals neuen Kinder-
               und Jugendhilfegesetztes (KJHG) und der darin enthaltenen Formulierung des § 9 (3)
               SGB VIII, wonach geschlechtsspezifische Benachteiligung abzubauen und die besonderen
               Lebenslagen von Jungen und Mädchen zu berücksichtigen seien, erstmalig feministische
               Kritik im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe juristisch institutionalisiert (vgl.
               Windheuser 2013: 145 ff.). Die explizite Benennung der binären Begriffe „Mädchen“
               und „Jungen“ ist ein Erfolg feministischer Positionen: Geschlecht wird strategisch
               betont, um auf die bestehende Benachteiligung von Mädchen in der Kinder- und Jugendhilfe
               aufmerksam zu machen. Im Zuge der Novellierung des SGB VIII soll dann in den 2010er
               und frühen 2020er Jahren eben jene Passage in § 9 (3) SGB VIII in einem Gesetzesentwurf
               durch die geschlechtsneutrale Formulierung „Berücksichtigung der besonderen Lebenslagen
               von jungen Menschen“ ersetzt werden (vgl. BAG Mädchenpolitik e. V./BAG Jungenarbeit
               e. V. 2020). Durch Beiträge von Fachgesellschaften und Arbeitsgemeinschaften, in denen
               auf die Gefahr des Unsichtbarwerdens der nach wie vor bestehenden geschlechtsspezifischen Benachteiligung von Mädchen,
               aber auch dezidiert trans*, inter* oder nichtbinären Kindern und Jugendlichen aufmerksam
               gemacht wird, wird der Gesetzesentwurf noch einmal überarbeitet (vgl. Haebel 2026,
               i. E.). Es drängt sich zugleich die Frage auf, ob nicht eben jene zunächst vorgeschlagene
               Nicht(mehr)nennung der binären Geschlechtsbegriffe im Gesetzestext ein Erfolg queerer
               und poststrukturalistisch informierter Kämpfe wäre und die geschlechtsneutrale Formulierung
               „von jungen Menschen“ nicht richtig und wichtig hinsichtlich der anzustrebenden Dekonstruktion
               von Geschlecht wäre. Derartige Auseinandersetzungen mit Sprache sind konstitutiv mit
               Macht und kulturellen Entwicklungen verbunden und sie sind hochkomplex. Sie sind zumeist
               mindestens dilemmatisch oder lassen sich, wie Mai-Anh Boger aufzeigt, als trilemmatisch
               erfassen (vgl. Boger 2019). Es bedarf eines reflexiven Umgangs mit differenzpolitischen
               Begriffen und zugleich des selbstkritischen Eingeständnisses, dass die Versuche einer
               gendersensiblen und inklusiveren Sprache in ihrer Fluidität vielleicht auf nicht mehr
               abzielen und hoffen können als auf ein „Weniger“ – weniger exkludierend, weniger herrschaftsförmig.
            

            In der Auseinandersetzung mit Mädchenbildern geht es zwar nicht in erster Linie um
               Mädchen selbst als Forschungsgegenstand im engeren Sinne (sondern um eben jene inneren
               Bilder, bildhaften Vorstellungen und Annahmen, die Fachkräfte hinsichtlich Mädchen
               reproduzieren), allerdings besteht auch hier die Gefahr das historische und kulturelle
               Konstrukt „Mädchen“ zu reifizieren und androzentrischen Diskursen in die Hände zu
               spielen: „Es ist zu reflektieren, in wie weit ein geschlechtsbezogener Ansatz nicht
               gerade das reifiziert, was er verflüssigen möchte: Die Zweigeschlechtlichkeit als
               eindeutiges Ordnungssystem“ (Bitzan 2004: 462; vgl. auch Gildemeister/Wetterer 1992).
               Antje Langer und Ann-Catrin Schwombeck widmen sich ebenfalls dem Problem der Reifizierung
               und schlagen ergänzende und/oder alternative Forschungsperspektiven mit Fokus auf
               nicht-heteronormative Praxen und Brüche im Umgang mit Stereotypen als mögliche Abmilderung
               von Reifizierung vor (vgl. Langer/Schwombeck 2024: 288). Diesem Vorschlag folgend
               ließe sich auch die vom Marburger Autor*innenkollektiv problematisierte Homogenisierung
               von „den Mädchen“ oder „den Frauen“ im Kontext von Geschlechterforschung zumindest
               punktuell aufweichen (vgl. Autor_innengruppe 2014). Intersektional ausgerichtete und
               postkoloniale Perspektiven problematisieren zurecht das Ausblenden von Unterschieden
               innerhalb der Geschlechtergruppe und letztlich das Homogenisieren marginalisierter
               und (relativ) privilegierter weiblicher Personen (vgl. Wollrad 2005). Auch in diesem
               Aspekt spiegelt sich die Komplexität dieses Nachdenkens über die Art und Weise des
               Thematisierens von Geschlechterverhältnissen, denn gerade das Aufzeigen kollektiver
               Erfahrungen ist ja ein zentraler Baustein der feministischen DNA. Es bleibt zu fragen:
               „Was ist il/legitim, was begrenzt, was ermöglicht, wie können wir das Herausfordernde
               in diesem Zusammenhang kritisch-konstruktiv, und gerade auch in einer Perspektive
               feministisch inspirierter professioneller Praxis, bearbeiten?“ (Autor:innengruppe
               2023: 32).
            

            Vielleicht bedarf es gegenwärtig (noch) des Nebeneinanders und Miteinanders unterschiedlicher
               Feminismen und vielfältiger Strategien wie bspw. von Langer/Schwombeck 2024 vorgeschlagen:
               Zum einen ist Geschlecht als wirkmächtige und gewaltbegünstigende Differenzkategorie
               zu dekonstruieren und Brüche und Unterwanderungen von Binarität sind gezielt in den
               Blick zu nehmen, zum anderen ist schwerlich in Gänze zu vermeiden, „auf (mehr oder
               weniger geeignete) Bezeichnungen für von Ungleichheitsverhältnissen betroffene Kohorten
               zurückgreifen [zu] müssen“ (Akbaş/Leibrecht 2017: 422). Geschlechterdifferenz „als
               analytische und deskriptive Kategorie“ (Maihofer 2013: 38) ist so lange nötig, wie
               patriarchale Geschlechterverhältnisse „in die Objektivität der sozialen Strukturen
               und in die Subjektivität der mentalen Strukturen eingeschrieben“ (Bourdieu 1997: 153)
               werden (vgl. Sarfert 2023b: 272). Bourdieu weist auf eben jenes dilemmatische Erfordernis
               hin, Geschlecht (und andere Differenzkategorien) ihrer vermeintlichen Objektivität
               und Neutralität zu entlarven, sie als soziale Konstrukte kenntlich zu machen und damit
               „Differenzignoranz“ (Akbaş/Leibrecht 2017: 422) zu vermeiden:
            

            
               „Wenn es gut ist, daran zu erinnern, dass Geschlecht, Nation, ethnische Gruppe oder
                     Rasse soziale Konstruktionen sind, so ist es doch naiv und also gefährlich, zu glauben
                     und glauben zu machen, es genüge, diese gesellschaftlichen Artefakte in einer rein
                     performativen Feier des ‚Widerstands‘ zu ‚dekonstruieren‘, um sie zu destruieren:
                     Denn dies heißt verkennen, dass obschon die Kategorisierung nach Geschlecht, Rasse
                     oder Nation eine sexistische, rassistische, nationalistische ‚Erfindung‘ ist, sie
                     doch der Objektivität der Institutionen, das heißt der Dinge der Körper aufgeprägt
                     wurde“ (Bourdieu 2001: 138).
               

            

            Die Erfahrungen, die Mädchen als Mädchen machen, sind, wie Judith Butler aufzeigt, das Produkt gesellschaftlicher Konstruktionen,
               die auf individueller und kollektiver Ebene wirken (vgl. Butler 1991). Zugleich hat
               das Konstrukt „Mädchen“ konkrete, materielle Folgen für das (Er-)Leben von Subjekten,
               die als Mädchen adressiert und hervorgebracht werden. Aus der Geschlechterzugehörigkeit
               resultierende Belastungen und Zumutungen von Mädchen und jungen Frauen haben sich
               in der Postmoderne verändert – aber nicht aufgelöst (vgl. Bitzan 2004). Geschlechterungleichheit
               ist im patriarchalen Geschlechtersystem konstitutiv angelegt, Geschlechterungerechtigkeit
               und Misogynie sind kulturell tief verwurzelt (vgl. Federici 2017; Honegger 1991; Manne
               2019). Die Benachteiligung und letztlich Abwertung von Mädchen und jungen Frauen auf
               struktureller Ebene hält an und spiegelt sich bspw. in anhaltend traditionellen Rollenbildern
               und damit einhergehend stereotypen Erwerbs- und Carearbeitsbiografien. Zwar bestehen
               gegenwärtig formal gute Bildungschancen für Mädchen (in weiten Teilen des globalen
               Nordens), die geschlechtshierarchische Segregation des Arbeitsmarkts inkl. Gender
               Pay Gap hält sich allerdings hartnäckig (vgl. Wiede/Wolf 2023). Auch die geschlechtsspezifisch
               erhöhte Vulnerabilität hinsichtlich häuslicher und sexualisierter Gewalt verweist
               auf das Geschlechterverhältnis als geronnenes Konfliktverhältnis (vgl. Glammeier 2018;
               Schröttle 2010; Witte et al. 2024). Das gegenwärtige Erstarken (oder lediglich Sichtbarwerden?)
               antifeministischer und misogyner Positionen sowohl im großen Ganzen des Politischen
               als auch für junge Menschen ganz konkret erfassbar auf Social Media ebenfalls wenig
               Anlass zur Hoffnung auf eine Überwindung patriarchaler Ordnungen (vgl. Kaiser 2023;
               Manne 2019; Näser-Lather/Oldemeier/Beck 2019). Die männliche Herrschaft (Bourdieu
               2005) zeigt sich auch in der Sexualisierung und Fetischisierung weiblicher Körper
               und trifft auf besonders virulente Weise (früh-)adoleszente Mädchen und junge Frauen
               in den Sozialen Medien und in Kontexten sog. Künstlicher Intelligenz.
            

            Wohlwissend um die oben beschriebene Ambivalenz von Nutzen und Problematik binärer
               Geschlechterbegriffe ist vor dem Hintergrund der anhaltend geschlechtsspezifischen
               Zumutungen im bestehenden Geschlechterverhältnis letztlich (noch) an dem Begriff „Mädchen“
               festzuhalten bzw. ist es (noch) als legitim zu bewerten, die Kategorie „Mädchen“ an
               prominenter Stelle in dieser Studie zu benennen und sie mit der Gefahr von Engführungen
               und Vereindeutigungen letztlich doch zu reproduzieren. Der Term des „Mädchens“ wird
               dabei als politische Kategorie jenseits von Essentialisierung und Biologisierung begriffen;
               die soziale Differenz Geschlecht wird als gemachte, als soziale Konstruktion und gleichermaßen als wirkmächtige Kategorie begriffen,
               die es gezwungenermaßen im Politischen wie im Pädagogischen zu beleuchten gilt (vgl.
               Bütow/Munsch 2012; Maurer 2016). Um eben jene Konstruiertheit von Geschlecht auch
               in Sprache sichtbar zu machen, nutzen unterschiedliche Diskursteilnehmende Sonderzeichen
               wie das „Sternchen“ * und streben damit an, etablierte Seh- und Lesegewohnheiten zu
               irritieren. Jeannine Prieß, Birgit Krug und Alina Bongk aus der feministischen Mädchenarbeit
               argumentieren bspw.:
            

            
               „Unsere These ist, dass das * auf zwei Ebenen für die pädagogischen und politischen
                     Ziele der feministischen Mädchen*arbeit fruchtbar ist: Erstens wirkt es optisch-visuell
                     irritierend und ermöglicht so einen Denkraum für die Dekonstruktion der binären Geschlechterkategorien
                     und die Sichtbarkeit von Gendervielfalt. Darüber hinaus verweist das * auch auf die
                     Komplexität der Kategorie ‚Mädchen‘ selbst und ermöglicht einen intersektionalen Blick
                     auf Diskriminierungsverhältnisse, mit denen Besucher*innen der Mädchen*einrichtungen
                     konfrontiert sind. Das * steht für uns als Symbol eines unabgeschlossenen Prozesses
                     und einer machtkritischen Erweiterung unseres pädagogischen und politischen Handelns
                     und stellt für uns eine professionelle Notwendigkeit dar“ (Prieß/Krug/Bongk 2020: 52).
               

            

            Mit dem * als sprachpolitischem Zeichen in der Schreibweise „Mädchen*“ werden oftmals
               alle jungen Menschen gemeint, „die sich selbst als Mädchen verstehen und bezeichnen
               bzw. die als solche benannt und/oder adressiert werden“ (Maurer 2016: 348). Zumeist
               geht es darum, „alle Personen einzubeziehen, die sich selbst mit der Kategorie ‚Mädchen‘/‚Frau‘
               identifizieren und/oder diese vielfältig und quer zu dominanten Normen für sich leben“
               (IGfH Fachgruppe Mädchen* und Frauen* 20266). An diesem Vorstoß und Versuch, sich progressiv zu positionieren, wird zugleich
               in einigen queer-feministischen Kontexten Kritik geübt. Hengameh Yaghoobifarah thematisiert
               2018 in einem Artikel im queerfeministisch ausgerichteten „Missy-Magazine“, dass es
               jenseits der vermeintlich „universale[n] Lösung für alle“ (Yaghoobifarah 2018) des
               relativ schnell genutzten Sternchens hinter gegenderten Begriffen einer tiefergehenden
               Selbstbefragung bedürfe, wer genau eigentlich „mitgemeint“ werden solle. Mit dem für
               Kritik an Cisnormativität und Geschlechterbinarität stehenden Sternchen würde zwar
               intendiert, dezidiert auch trans* Personen zu inkludieren, letztlich impliziere das
               Sonderzeichen allerdings, dass trans* Mädchen keine eigentlichen Mädchen, sondern eben „nur uneigentliche“ (ebd.) Mädchen* seien. Diese Differenzierung führt nicht nur an der Selbstbestimmtheit von trans*
               Personen vorbei, sondern offenbart auch, dass andere soziale Konstruktionen wie Behinderung,
               Körper oder Klassenzugehörigkeit nicht mit dem Sonderzeichen gekennzeichnet werden –
               obwohl Mädchen mit Behinderung andere Erfahrungen machen als Mädchen ohne Behinderung,
               Schwarze Mädchen andere als weiße, usw.7. Die Frage, wie eine inklusivere Sprache besser gelingen kann, ist in ihrer Komplexität
               und Unabgeschlossenheit hier nicht final zu beantworten. Aufgrund der Zwischenrufe
               von Aktivist*innen, die sich als trans* oder nichtbinär positionieren und sich gegen
               ein „generisches Sternchen“ (ebd.) hinter gegenderten Begriffen wie etwa „Mädchen“
               aussprechen, wird sich gegen die Schreibweise „Mädchen*“ entschieden (vgl. Bundesverband
               trans* 2024).
            

         
      
   
      
               2.2Das Forschungsfeld stationärer Hilfen zur Erziehung – (auch) mädchenspezifische Zugänge

            

            Das Unterfangen, das Forschungsfeld der stationären HzE zu definieren, scheint zunächst
               mit Blick auf die rechtliche Verortung im SGB VIII gut machbar. Allerdings sind die Organisationsformen, -merkmale und -kulturen in Einrichtungen
               der im Gesetzestext so genannten „Heimerziehung“ derart heterogen, dass es genau genommen
               wohl passender wäre, im Plural von „Heimerziehungen“ (Winkler 1988) und von einem
               äußerst heterogenen Feld der stationären HzE zu sprechen8. Mit einer kurzen, eine erste Übersicht gewährenden Gegenstandsbestimmung, wie sie
               hier im Folgenden angestrebt werden kann bzw. aus forschungsökonomischen Gründen muss, entsteht somit die Gefahr, einzelne Aspekte und Phänomene hervorzuheben, ggf. überzubetonen,
               und andere dabei zu vernachlässigen oder auszublenden (vgl. Wolf 2024: 34). Auch im
               Kontext vermeintlich klar (be-)greifbarer Definitionen wird deutlich, dass ein jegliches
               Wissen notwendigerweise als historisch, kulturell und habituell situiert und zwangsläufig
               ausschnitthaft verstanden werden muss (vgl. Haraway 1995a). Im Folgenden wird sich
               also aus einer spezifischen und damit bruchstückhaften Perspektive dem Thema stationärer
               HzE genähert, die im Kern durch Kritische Soziale Arbeit und feministische Blickwinkel
               geprägt ist.
            

            Die stationäre Erziehungshilfe oder „Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über
               Tag und Nacht (Heimerziehung) oder einer sonstigen betreuten Wohnform“ (§ 34 SGB VIII)
               ist im Zuständigkeitsbereich der Kinder- und Jugendhilfe angesiedelt und entspricht
               familienergänzenden oder familienersetzenden Hilfen für Kinder und Jugendliche (obschon
               die Angebote der Hilfen zur Erziehung gegenwärtig Eltern und Personensorgeberechtigte
               adressieren und Kinder und Jugendliche nicht das Recht haben, selbst einen direkten
               Antrag auf HzE zu stellen). Kinder und Jugendliche, die vorübergehend oder dauerhaft
               nicht bei ihren Eltern leben können oder wollen, werden durch das Jugendamt außerhalb
               der Herkunftsfamilie in stationären Einrichtungen untergebracht und dort „durch eine
               Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten“ (§ 34
               SGB VIII) gefördert und betreut (vgl. Sarfert 2023b: 31). Die Einrichtungsformen,
               die nach § 34 SGB VIII (oder u. U. auch in Kombinationen nach § 27,2 oder § 35 SGB VIII)
               belegt werden, sind insb. seit dem Inkrafttreten des KJHG zu Beginn der 1990er Jahre
               vielfältig und hinsichtlich unterschiedlicher Bedarfe der Adressat*innen ausdifferenziert;
               das stereotype Bild des großen Kinderheims, des Waisenhauses, der nach außen abgeriegelten
               Erziehungsanstalt etc. ist heute weitgehend überholt. Die großen Fürsorgeeinrichtungen
               wurden ab den 1970ern zunehmend durch dezentrale und kleinere Wohngruppen abgelöst
               (vgl. Wolf 2024: 42 ff.). Rätz et al. unterscheiden zwischen:
            

            
               	
                  Wohngruppen eines Heims: Kinder und Jugendliche leben in getrennten Wohneinheiten,
                     die (ähnlich wie die klassische Kleinfamilie) im Alltag auf Selbstversorgung ausgerichtet
                     sind (Einfamilienhaus oder Etagenwohnung (häufig Teil einer größeren Heimeinrichtung)).
                  

               

               	
                  Heilpädagogisch-therapeutische Intensivstationen: Der Alltag der Kinder und Jugendlichen
                     ist durch ein therapeutisches Milieu geprägt und stark strukturiert.
                  

               

               	
                  Familienähnliche Wohnformen: Kinderdörfer, Kleinsteinrichtungen oder auch heilpädagogische
                     Erziehungsstellen, in denen Kinder und Jugendliche in einer Lebensgemeinschaft mit
                     einer betreuenden Person und ggf. deren Familie leben, fallen hierunter. Junge Menschen
                     mit besonders intensivem Bedarf werden tendenziell eher hier untergebracht.
                  

               

               	
                  Betreutes Einzelwohnen: Jugendliche wohnen allein in einer Wohnung und werden entsprechend
                     ihres individuellen Bedarfs flexibel betreut.
                  

               

               	
                  Verselbstständigungswohngruppen: In diesen Wohnformen leben mehrere Jugendliche oder
                     junge Volljährige, die bereits sehr selbstständig sind und durch Sozialarbeiter*innen
                     entsprechend ihrer Bedarfe betreut werden (vgl. Rätz et al. 2014: 171).
                  

               

            

            Ergänzend zu nennen sind hier auch Clearing- und Inobhutnahmestellen, in denen Jugendliche
               und Kinder kurzfristig aufgenommen werden können und ebenfalls stationär betreut und
               in ihrer Entwicklung begleitet werden. Diese Varianten sind den Hilfen nach § 34 in
               ihrem Auftrag relativ ähnlich, allerdings gesetzlich anders geregelt (§ 27,2 § 42
               SGB VIII). Die Alltagspraktiken in Inobhutnahme- und Clearingstellen ähneln den 34er-Hilfen
               auch deshalb stark, weil die Aufenthaltsdauer der Adressat*innen hier oft deutlich
               länger ist, als in der ursprünglichen Konzeption dieser Hilfeform intendiert (vgl.
               Sarfert 2023b: 33). Zudem lässt sich in den heterogenen Einrichtungsformen in den
               stationären Hilfen eine Vielzahl weiterer Differenzierungen und Spezialisierungen
               hinsichtlich konzeptioneller Schwerpunkte, Angebote und Zielgruppen ausmachen (bspw.
               altersspezifische Wohngruppe, Mädchenwohngruppen, sozialpädagogische Internatsettings,
               Wohngruppen für queere Jugendliche, …). Gemein ist den unterschiedlichen Ansätzen,
               den Kindern und Jugendlichen einen sicheren und stabilen Lebensraum zu bieten und
               sie sozialpädagogisch zu betreuen, zu begleiten und in ihrer Entwicklung zu unterstützen
               (vgl. von Langsdorff 2024: 16 f.). Je nach Alter und Entwicklungsstand der Kinder
               und Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen
               in der Herkunftsfamilie soll im Rahmen der stationären Hilfen eine Rückführung in
               die Familie angestrebt werden oder, wenn dies nicht möglich ist, eine länger angelegte
               Lebensform und eine Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben geboten werden (§ 34
               SGB VIII).
            

            Die stationären HzE sind eine äußerst eingriffsintensive Maßnahme; durch die Schaffung
               eines neuen Lebensortes wird besonders tief in die Biografien von Kindern, Jugendlichen
               und Eltern eingegriffen (vgl. Clark/Wohlfahrt 2022: 10). Stationäre Hilfen können
               einen großen Gewinn hinsichtlich des Schutzes und der Lebensqualität von Kindern und
               Jugendlichen bedeuten, gehen aber zumeist auch mit mindestens ambivalenten Erfahrungen
               von Neubeginnen und Ankommen, Abschieden und Zerrissenheit einher (vgl. Bernshausen
               2020: 87 ff.). Mit einer Fremdunterbringung in stationären Settings als oft Ultima
               Ratio im Hilfeverlauf gehen gleichermaßen Chancen und Risiken einher; Ambivalenz muss
               hier als grundlegendes Strukturmerkmal verstanden werden (vgl. Wolf 2024: 45). Die
               Historie der Fürsorge- und Heimerziehung ist in weiten Teilen von Praktiken der Bestrafung,
               des Zwangs, der Disziplinierung und der gewaltvollen Zurichtung geprägt (vgl. AGJ
               2010; Burschel et al. 2022: 11 ff.). Zwar sind die heutigen, zumeist dezentralen stationären
               Hilfen als durchaus erfolgreiche(re)s Ergebnis der vielfältigen und intensiven Reformbemühungen
               zu verstehen, die im Zuge der sog. Heimkampagnen und Heimrevolten ab den späten 1960ern
               entstanden sind, allerdings sind auch heutige stationäre Einrichtungen als potenziell
               fruchtbarer Nährboden für Gewalt zu reflektieren (vgl. Wolff 2018)9. Die besondere Vulnerabilität biografisch hochgradig belasteter Kinder und Jugendlicher,
               die strukturelle Machtasymmetrie von Fachkräften und Adressat*innen und die große
               räumliche Nähe und die Intimität in dieser Wohnform stellen einige begünstigende Faktoren
               potenzieller Gewalt dar (vgl. Urban-Stahl 2024). Macht als konstitutive Gestaltungskraft des Sozialen ist hier nicht mit Herrschaft und
               Gewalt gleichzusetzen (vgl. Grossberg 2001: 48). Vielmehr ist sie
            

            
               „die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren;
                     das Spiel, das in aufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräfteverhältnisse
                     verwandelt, verstärkt, […] und schließlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung
                     gelangen und deren große Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den
                     Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern“ (Foucault 2008: 1097).
               

            

            Die Ausstattung mit und der Gebrauch von Macht ist nicht per se mit Machtmissbrauch zu verwechseln und zugleich ist in einer
               starken Asymmetrie der Kräfte wie etwa im Bereich stationärer Hilfen die deutlich
               erhöhte Gefahr von Machtmissbrauch und Gewaltanwendung gegeben. Mit dem Paradigma
               der Partizipation und damit einhergehend der Etablierung von Ombudschaften und Selbstvertretungsgremien
               von Adressat*innen wird seit einiger Zeit an graduellen Verschiebungen von Macht/Ohnmacht
               in stationären Settings gearbeitet (vgl. Urban-Stahl 2024). Das ungleiche Kräfteverhältnis
               zwischen Fachkräften und Adressat*innen ist grundlegend im Pädagogischen angelegt
               und weiter durch unterschiedliche, konkret greifbare Faktoren geprägt (z. B. Alter
               und Erfahrung, oftmals sozio-ökonomische Positionierung, Habitus, Kapital auch in
               Form von Glaubwürdigkeit usw.). Durch den institutionalisierten Auftrag der Fachkräfte
               als Vertreter*innen des staatlichen Wächteramtes wird das machtasymmetrische Verhältnis
               zementiert und spiegelt sich in der Möglichkeit von Fachkräften, Ein- und Ausschließungen
               vorzunehmen (z. T. buchstäblich in Form von Schlüsseln zu Zimmern und ganzen Wohngruppen).
               Zudem können institutionelle Interessen und Bedingungen sowie spezifische Organisationskulturen
               Grenzüberschreitungen einzelner Akteur*innen und die „Zwangsgeneigtheit der Sozialen
               Arbeit“ (Mohr et al. 2017: 19) verstärken (vgl. Böllert 2018: 4 ff.). Systematische
               Vernachlässigung oder psychische, physische und/oder sexualisierte Gewalt durch Fachkräfte
               oder andere Kinder und Jugendliche wurde (und so ist zu befürchten: wird) in stationären
               Einrichtungen begünstigt und ausgeübt (vgl. Peters 2014; Urban-Stahl 2024; Wensierski
               2006). In der inzwischen doch recht umfangreichen Literaturlandschaft zu sexualisierter
               Gewalt in pädagogischen Räumen im Allgemeinen und stationären Settings im Besonderen
               wird immer wieder ersichtlich, dass Wohngruppen und andere Heimerziehungsformen mit
               einem hohen Maß an Vulnerabilität einhergehen und Mädchen überproportional oft von
               sexualisierten Übergriffen betroffen sind (vgl. Allroggen et al. 2016; Helfferich
               et al. 2020; Rendtorff 2012; Rusack 2018). Auch jenseits von Gewalt im engeren Sinne
               (etwa in physischer oder sexualisierter Form) erweisen sich die Bildungschancen von
               Kindern und Jugendlichen, die in stationären Settings leben und lebten, immer wieder
               als eingeschränkt und lassen sich auf struktureller Gewaltebene verorten; das Stigma
               des Heimkindes wirkt tief in die Biografie von Carereciever*innen und Careleaver*innen hinein (vgl.
               BUNDI 2022; Pluto et al. 2024: 423 ff; Wolf 2024: 44).
            

            Die Reformbewegungen in den stationären Hilfen zur Erziehung waren und sind seit den
               1960er Jahren eng verknüpft mit dem Entstehen der feministischen Mädchenarbeit und
               dem öffentlichen Anprangern gewaltvoller Zurichtungen in Heimen durch Akteur*innen
               der Studenten- und der Frauenbewegung (vgl. Brebeck 2008; Wallner 2006a). Zentral
               zu nennen sind hier die Arbeiten der Journalistin und späteren Extremistin Ulrike
               Meinhof, die in unterschiedlichen Formaten (u. a. in der Zeitschrift „konkret“ und
               in umfangreichen Radiobeiträgen) die von Zwang und Gewalt flankierten Zustände in
               Heimen veröffentlichte10. Meinhof war gemeinsam mit betroffenen Jugendlichen maßgeblich verantwortlich für
               die Heimkampagne 1969 und thematisierte in ihrem auf eigenen Dokumentationen basierenden
               Film „Bambule“ die prekäre und von gewaltvoller Zurichtung geprägte Situation von
               Mädchen in westdeutschen Heimen (vgl. ebd.: 271 ff.). Sie kritisierte den gewaltvollen
               Umgang mit im Heim lebenden Mädchen, die durch Isolation, Zwang und Bestrafung von
               Bildungsmöglichkeiten ferngehalten und in geschlechtshierarchische Rollen künftiger
               Mütter, Ehefrauen und billiger Arbeitskräfte gedrängt wurden (vgl. Meinhof 1971).
               Ein Ergebnis der (fach-)politischen Kämpfe in den 1960er und 70er Jahren besteht in
               Überlegungen, wo und wie gelingendere Hilfen für Mädchen zu gestalten sind und damit
               einhergehend mäandernden Diskursen zur Frage nach Koedukation in stationären Settings
               (vgl. Windheuser 2018: 65 ff.). Spezialisierte Mädchenwohngruppen, die bei regulären
               Trägern oder bei dezidiert feministischen Mädchenhäusern angesiedelt sind, bestehen
               bis heute und werden gegenwärtig oftmals als Schutzräume für Mädchen markiert, die
               sexualisierte Gewalt erlebt haben und/oder von Traumatisierung betroffen sind (vgl.
               Kirchhart 2008: 125 ff.). Der grundlegende und eigentlich politische Gedanke hinter
               stationären Mädcheneinrichtungen, in denen auf die spezifische Lebenssituation und
               die Stärkung von Mädchen in einem diskriminierungssensiblen Rahmen eingegangen wird,
               scheint gegenwärtig in der Profession und Disziplin Sozialer Arbeit wenig prominent
               verhandelt zu werden.
            

            Im Gros der fachöffentlichen Diskurse und der einschlägigen Literatur zum Feld der
               stationären Hilfen zur Erziehung fällt insgesamt auf, dass geschlechtsspezifische
               Perspektiven wenig bis keine Beachtung finden. In Publikationen zur feministischen
               Mädchenarbeit wiederum werden die HzE – z. B. in Relation zur Offenen Kinder- und
               Jugendarbeit (OKJA) – vergleichsweise selten thematisiert11. An eben jener Schnittstelle der Diskurse in den stationären Hilfen und der Geschlechterforschung
               offenbaren sich allerdings einige relativ wenig diskutierte Phänomene und Reflexionsanlässe,
               die es in künftigen Auseinandersetzungen einzublenden gilt. Es scheint sich bspw.
               anzubieten, die Anregungen von (u. a.) Claudia Daigler aus den frühen 2000ern zur
               Beteiligung von Mädchen im Hilfeprozess erneut aufzugreifen und in dem gegenwärtig
               viel diskutierten Partizipationsparadigma danach zu fragen, wie Beteiligungs- und
               Beschwerdeverfahren in stationären Hilfen geschlechtersensibel zu gestalten sind (vgl.
               Daigler 2000; Sobeczko 2021)12. Auch im Kontext von Careleaving Diskursen bedarf es einer bislang unterrepräsentierten
               Perspektive auf die besondere Situation von jungen Frauen, die in Verselbstständigungssettings
               untergebracht werden (vgl. Hartwig/Kriener 2022). Monika Weber weist darauf hin, dass
               Mädchen aufgrund geschlechtsspezifischer Benachteiligung in den HzE mit erhöhten Schwierigkeiten
               im Prozess des Careleavings sowie mit weitergehend benachteiligenden normativen Anforderungen
               an Weiblichkeit im jungen Erwachsenenalter konfrontiert seien (vgl. Weber 2019)13. Zudem ist (angesichts gegenwärtiger und anzunehmender weltpolitischer und klimabedingter
               Flucht- und Migrationsentwicklungen) unabdingbar, die Verquickung von Flucht und Geschlecht
               zu beleuchten und die spezifischen Bedarfe unbegleiteter geflüchteter Mädchen in den
               Blick der HzE zu rücken (vgl. Geisler 2019).
            

            Die heutigen stationären Hilfen sind unter anderem auch durch Irritationen, Widersprüche
               und kritische und gleichermaßen produktive Impulse aus feministischen (Mädchenarbeit-)Kontexten
               ab den 1960ern maßgeblich geprägt. Gegenwärtig scheinen mädchenspezifische Lebens-
               und Problemlagen auch im Diskurs stationärer Hilfen allerdings weitgehend in Vergessenheit
               geraten zu sein.
            

         
      
   
      
               2.3Äußerst zähe Befunde: Zum Stand der Forschung14

            

            In diesem Kapitel wird ein Überblick über die bisherige Forschung zur Situation von
               Mädchen und Mädchenbildern in den HzE gegeben und dargelegt, dass insb. die aktuelle
               Studienlage als defizitär zu beschreiben ist. Es werden schlaglichtartig einige der
               insgesamt wenigen, aber im Diskurs noch (relativ) prominent platzierten Studien beleuchtet.
               Die Unterkapitel 2.3.1 und 2.3.2 sind der besseren Übersicht halber strategisch entlang
               einer Unterscheidung zwischen quantitativen Zugängen und Statistiken (Kap. 2.3.1)
               und eher qualitativ angelegten Forschungsdesigns (Kap. 2.3.2) voneinander getrennt.
               Diese Aufteilung ist insofern nicht ganz trennscharf, als dass einige zentrale und
               im Längsschnitt relativ kontinuierliche Argumentationslinien auf Erkenntnissen aus
               Mixed-Methods-Designs basieren. Zugunsten der Übersicht und Lesbarkeit des Forschungsstandes
               wird diese Unsauberkeit in Kauf genommen und an den entsprechenden Stellen noch einmal
               transparent gemacht. In Kapitel 2.3.1 werden statistisch basierte Studien zur Situation
               von Mädchen vorgestellt und entlang der Statistik aus dem Jahr 2021 dargelegt, dass
               eine ungleiche Ressourcenverteilung in den HzE zuungunsten von Mädchen eine gewisse
               Kontinuität aufweist. Diese Befunde werden in Kapitel 2.3.2 aufgegriffen und durch
               Ergebnisse qualitativer Untersuchungen flankiert. Zunächst wird hier der Forschungsstand
               zur Situation von Mädchen in den HzE und dann dezidiert zu Mädchenbildern rekonstruiert.
               Abschließend wird ein Resümee zur bestehenden Publikationslandschaft gezogen und Hypothesen
               zur ca. seit den 2010er Jahren zu beobachtenden Dethematisierung von Mädchen in den
               erzieherischen Hilfen formuliert.
            

            
               
                  2.3.1Statistik zu Mädchen in den HzE – Darstellung zentraler quantitativer Befunde

               

               Wenn sich in Forschungszusammenhängen mit Mädchen in den HzE beschäftigt wird (und das
                  geschieht irritierenderweise eher selten; vgl. Daigler 2019), wird zumeist über eine
                  Ungleichheit der Inanspruchnahmen und damit auch der Ressourcenverteilung zuungunsten
                  von Mädchen in den HzE argumentiert, die sich wiederum statistisch abbilden lasse
                  (vgl. Bitzan/Daigler 1999; Bitzan 2004; Hartwig 2012; Hartwig/Kugler 2010; von Langsdorff
                  2012; Wallner 2007). Aktuell relevante Statistiken werden insb. in den Veröffentlichungen
                  „Monitor Hilfen zur Erziehung“ (2012–2023) auch mit Blick auf Geschlechter(un)gleichheit
                  in den HzE aufbereitet (in den letzten Jahren maßgeblich von Sandra Fendrich, Jens
                  Pothman und Agathe Tabel im Forschungsverbund des DJI und der TU Dortmund (vgl. Fendrich/Pothmann/Tabel
                  2012, 2014, 2016, 2018, 2021; Fendrich et. al. 2023)). Belastbare Aussagen darüber,
                  wie es Mädchen in den HzE geht und ob in Settings der HzE (wie im SGB VIII, § 9 (3)
                  gefordert) die spezifischen Lebenslagen von Mädchen berücksichtigt, Benachteiligungen
                  abgebaut und Geschlechtergerechtigkeit gefördert werden bzw. wird, lassen sich basierend
                  auf den bestehenden quantitativen Zugängen zunächst nur in Ansätzen erahnen. Gleichwohl
                  bietet der Zugang über Statistik(en) gewichtige Anhaltspunkte für die Annahme, dass
                  Mädchen in den HzE strukturell benachteiligt werden. Der Blick in quantitative Untersuchungen zur Inanspruchnahme
                  erzieherischer Hilfen lässt – insbesondere im Längsschnitt – eine Ungleichbehandlung
                  von Adressat*innen aufgrund ihres Geschlechts deutlich hervortreten.
               

               Mädchen erhalten insgesamt weniger HzE als Jungen; die Situation von queeren jungen
                  Menschen, die sich nicht im binären Geschlechtersystem verorten, wird statistisch
                  ausgeblendet, sodass zu dieser Personengruppe keine Aussagen vorgenommen werden können15. 2021 liegt der Anteil bei Jungen in den HzE insgesamt bei 54 %, wobei sich die Geschlechterverteilung
                  je nach Hilfeform noch einmal jeweils deutlich unterscheidet. Während Erziehungsberatung
                  2021 bspw. nahezu ausgeglichen in Anspruch genommen wird (51,5% Jungen, 48,5% Mädchen),
                  überwiegt der Anteil der Jungen etwa in der Tagesgruppenerziehung mit 72,0%, in der
                  Sozialen Gruppenarbeit mit 68,6% oder auch in den Hilfen nach SGB VIII, § 27,2 mit
                  59,4% erkennbar mehr. In allen Hilfeformen sind jedoch ausnahmslos mehr Jungen und junge Männer als Mädchen und
                  junge Frauen vertreten (vgl. Fendrich et al. 2023: 16 f.). Die Ungleichverteilung
                  zwischen den Geschlechtergruppen lässt sich seit Jahren recht stabil nachzeichnen
                  (siehe Abb. 1).
               

               [image: Balkendiagramm, das zeigt, dass Inanspruchnahmen der Hilfen zur Erziehung insgesamt steigen, wobei der Anteil von Jungen und jungen Männer stabil höher ist und bleibt als der Anteil von Mädchen und jungen Frauen.]
                     Abbildung 1: Junge Menschen in den HzE (einschl. der Hilfen für junge Volljährige) nach Geschlecht
                           in Deutschland (2008 bis 2021); Inanspruchnahme pro 10.000 der alters- und geschlechtergleichen
                           Bevölkerung16

                  
               
               Seit Jahren steigen die Inanspruchnahmen erzieherischer Hilfen insgesamt (siehe Abb. 1).
                  Zugleich wird auch deutlich, dass sich an der Geschlechterverteilung und dem höheren
                  Anteil von Jungen und jungen Männern wenig ändert. Der leichte Rückgang männlicher
                  Adressaten im Vergleich von 2019 zu 2021 ließe sich hypothesenartig als finales Verlassen
                  nun erwachsener und zumeist männlicher unbegleiteter Geflüchteter aus dem Hilfesystem
                  deuten, die im Zuge der Flucht- und Migrationsbewegungen 2014/2015 Hilfebedarf hatten;
                  Hinweise darauf, dass sich hier eine tatsächliche Trendwende in der Geschlechterverteilung
                  in den HzE abzeichnen könnte, bestehen bislang nicht. Für den Zeitraum 2011 bis 2021
                  gilt, dass durchschnittlich für rund 55 % männliche und 45% weibliche Kinder und Jugendliche
                  erzieherische Hilfen in Anspruch genommen wurden (eigene Berechnungen basierend auf
                  den Ausgaben des „Monitor Hilfen zur Erziehung“ 2012–2023).
               

               Diese Erkenntnis der „geschlechterungerechte[n] Gewährungspraxis“ (Fendrich/Pothmann
                  2006: 4) von Hilfen zuungunsten von Mädchen und jungen Frauen ist weder ein individuelles
                  noch ein neues oder ahistorisches Gegenwartsphänomen: Bereits im Sechsten Jugendbericht
                  1984 wurde festgestellt, dass Mädchen und junge Frauen insgesamt sehr viel seltener
                  Hilfen zur Erziehung erhalten als Jungen und junge Männer (vgl. BMFSFJ 1984: 7 f.;
                  Blandow/Winter-von Gregory/Schmitz 1986), was Ende der 1990er Jahre im Rahmen der
                  sog. JULE-Studie zu stationären und teilstationären Hilfen noch einmal untermauert
                  wurde und bis heute mehr oder minder unverändert andauert (vgl. Baur et al. 1998:
                  XXVIII; Fendrich et al. 2023: 17 ff.). In den jeweils großangelegten Studien zur Situation
                  von Mädchen in den HzE in den 1980er und 1990er Jahren (der Sechste Jugendbericht
                  von 1984 samt dazugehöriger Expertisen sowie die JULE-Studie von 1998) wurde maßgeblich
                  mit bestehender Statistik zur Nutzung der HzE durch Adressat*innen gearbeitet und
                  ergänzend jeweils Aktenanalysen durchgeführt, um Aussagen über Hilfeverläufe von Jungen
                  und Mädchen treffen zu können. Im Mixed-Methods-Design der JULE-Studie sind zudem
                  Befragungen von Adressat*innen aus stationären Kontexten zu Leistungen und Grenzen
                  der HzE enthalten. Auf diese Weise wurde belastbar ein weiterer Faktor geschlechtsspezifischer
                  Benachteiligung im Kontext von Hilfeverläufen und Hilfegewährungen herausgearbeitet:
                  Mädchen und junge Frauen erhalten demnach nicht nur seltener, sondern auch deutlich später Zugang zu erzieherischen Hilfen. Auch diese statistische Auffälligkeit wurde bereits
                  in den 1980ern und 1990ern festgestellt (vgl. Baur et al. 1998: XXVIII; BMFSFJ 1984:
                  9) und hält bis heute an.
               

               [image: Kurvendiagramm, das zeigt, dass Jungen insbesondere im Kindheits- und frühen Jugendalter häufiger in Hilfen zur Erziehung vertreten sind. Lediglich in der Altersgruppe von 14–17 sind geringfügig mehr Mädchen und junge Frauen vertreten.]
                     Abbildung 2: Junge Menschen in den HzE (einschl. der Hilfen für junge Volljährige) nach Geschlecht
                           und Alter in Deutschland 2021; Inanspruchnahme pro 10.000 der alters- und geschlechtergleichen
                           Bevölkerung17

                  
               
               Für 2021 gilt, dass Jungen und junge Männer insg. öfter in HzE vertreten und zudem
                  durchschnittlich deutlich jünger während der Inanspruchnahme von Hilfen sind (siehe
                  Abb. 2). Während Jungen in den Altersgruppen von 6–9 Jahren und von 10–13 Jahren deutlich
                  überwiegen, sind lediglich in der Altersgruppe der 14–17-Jährigen etwas mehr Mädchen
                  und junge Frauen in den Hilfen vertreten. Bereits 1986 wurde in einer Expertise zum
                  Sechsten Jugendbericht festgestellt, dass Mädchen und junge Frauen deutlich später,
                  meist erst in der Pubertät oder später, erzieherische Hilfen erhalten (vgl. Blandow/Winter-von
                  Gregory/Schmitz 1986: 137 ff.); 1998 wurde noch einmal verdeutlicht, dass Mädchen
                  „insgesamt seltener und vorrangig in der Altersstufe 15–18 Jahre erzieherische Hilfen
                  [erhalten], die im Vergleich zu denen der Jungen eine deutlich kürzere Dauer haben“
                  (Baur et al. 1998: XXVIII). In unterschiedlichen Publikationen wird seitdem darauf
                  hingewiesen, dass Mädchen beim Eintritt ins Hilfesystem deutlich älter als Jungen
                  seien (vgl. Bitzan/Daigler 1999; Bitzan 2004; Hartwig 2012; Hartwig/Kugler 2010; von
                  Langsdorff 2012; Wallner 2007), weshalb die Mädchen unter einem hohen Gelingensdruck
                  stünden, innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit Hilfe zulassen und Lösungen erarbeiten
                  zu müssen (vgl. Friesa 2002; von Langsdorff 2012). Auch in der qualitativ-rekonstruktiv
                  angelegten Dissertationsstudie von Margarethe Finkel aus dem Jahr 2004 zum Einfluss
                  erzieherischer Hilfen auf die weiteren biografischen Perspektiven von weiblichen Careleaverinnen
                  wird deutlich, unter welchem Druck Mädchen und jungen Frauen in den HzE stehen, aufgrund
                  ihres vergleichsweise hohen Aufnahmealters schnell „funktionieren“ zu müssen (vgl.
                  Finkel 2004). In der JULE-Studie wurde herausgestellt, dass Hilfeverläufe von Mädchen
                  überproportional häufig ohne erfolgreiche Maßnahmenbeendigung in Abbrüchen mündeten
                  (vgl. Baur et al. 1998; Hartwig/Kugler 2010: 278 f.). Jungen erhielten sehr viel früher
                  und damit über den Hilfeverlauf sehr viel intensiver Hilfen zur Erziehung (vgl. Blandow/Winter-von
                  Gregory/Schmitz 1986: 148 f.; Fendrich/Pothmann 2006: 4).
               

            
            
               
                  2.3.2Auswahl qualitativ-interpretativer Diskursbeiträge zur Situation von Mädchen in den
                        HzE und Resümee

               

               Im vorherigen Kapitel 2.3.1 wurden Ergebnisse (vorwiegend) quantitativ angelegter
                  Studien vorgestellt, die auf eine ungleiche Ressourcenverteilung in den HzE und eine
                  geschlechtsbedingte Benachteiligung zuungunsten von Mädchen hindeuten. Der sich in
                  den Statistiken abbildende Umstand, dass Mädchen insgesamt weniger und zudem deutlich
                  später Hilfen zur Erziehung erhalten, wird in der bestehenden Forschungsliteratur
                  zumeist über spezifische Geschlechterbilder der Akteur*innen im Kontext der Hilfegewährung
                  sowie geschlechtsspezifische Bewältigungsmuster und einer damit einhergehenden „Unsichtbarkeit“
                  von hilfebedürftigen Mädchen begründet. Luise Hartwig und Christine Kugler diskutieren
                  bspw. kulturell verankerte Sozialisationsbedingungen als Begründung geschlechtsspezifischen
                  Verhaltens: Mädchen würden nach wie vor im Kontext stereotyper Rollenerwartungen adressiert,
                  sodass sie eher dazu tendierten, sich bei Problemen in sich zurückzuziehen und nicht
                  aufzufallen. Mädchenspezifische Verhaltensweisen von sozialem Rückzug, selbstverletzendem
                  Verhalten, Essstörungen usw. würden oftmals nicht als sozialpädagogischer Hilfebedarf
                  erkannt, sondern als „normale“ pubertäre Praktiken abgetan und/oder pathologisiert
                  und im Kontext binärer Geschlechterbilder naturalisiert (vgl. Hartwig/Kugler 2010).
                  Problemlagen von Mädchen, die traditionelle Rollenerwartungen überschritten, würden
                  oft nicht wahrgenommen (vgl. Bronner/Behnisch 2007: 38 ff.; Hartwig/Kriener 1997).
                  Mädchenspezifische Lebenslagen und Problematiken (strukturelle Benachteiligung, deutlich
                  erhöhte Vulnerabilität hinsichtlich sexualisierter Gewalt, patriarchal geprägte Rollenerwartungen
                  usw.) seien zudem strukturell verdeckt und würden auch von Akteur*innen im Hilfesystem oft nicht erkannt (vgl.
                  Finkel 2000; Hartwig 2001; von Langsdorff 2012; Wallner 2007). Bewältigungsstrategien
                  von Mädchen fielen zudem weniger auf als „typische“ Verhaltensweisen von Jungen (Delinquenz,
                  Substanzmissbrauch), die eher als Jugendhilfeklientel adressiert und damit Hilfe erhalten
                  würden (vgl. Bitzan 2004: 464 ff.; Bronner/Behnisch 2007: 37; Kirchhart/Weber 2017:
                  148 f). Bereits im Sechsten Jugendbericht von 1984 wurde konstatiert, dass „Mädchen
                  weniger ‚störend‘ auffallen und sich eher in passive Formen des Widerstands zurückziehen.
                  Das bedeutet nun keinesfalls, daß sie deswegen auch weniger oder keine Probleme haben.
                  Die Zahl der Selbstmeldungen bei zunehmendem Alter z. B. spricht dagegen“ (BMFSFJ
                  1984: 9). In unterschiedlichen Studien wird darauf hingewiesen, dass Mädchen oft als
                  Selbstmelderinnen in den HzE in Erscheinung treten (müssen), um Hilfe zu erhalten
                  (vgl. bspw. Bronner 2007). Auch Nicole von Langsdorff arbeitet in ihrer Dissertationsstudie
                  „Mädchen auf ihrem Weg in die Jugendhilfe“ (2012) empirisch heraus, dass der Zugang
                  zu erzieherischen Hilfen für Mädchen hürden- und voraussetzungsreich sei; insb. im
                  Zusammenspiel unterschiedlicher Benachteiligungsdimensionen sei der Zugang zu HzE
                  bspw. für migrantisierte Mädchen strukturell erschwert (vgl. von Langsdorff 2012).
               

               Auch für den Bereich in den Hilfen selbst resp. insb. der stationäre HzE gehen unterschiedliche
                  Diskursteilnehmende von einer (weiteren) Benachteiligung von Mädchen aus: Monika Weber
                  arbeitet zu Beginn der 00er Jahre systematisch mit Verweis auf die bestehende Studienlage
                  heraus, dass Mädchen in gemischtgeschlechtlichen Settings vermehrt als Care- und Emotionsarbeiterinnen
                  adressiert würden (vgl. Weber 2000 sowie Bitzan 2004). Mit der Familialisierung erzieherischer
                  Hilfen gehe die Gefahr einher, tradierte Geschlechterrollen der bürgerlich-patriarchal
                  geprägten Kleinfamilie unreflektiert festzuschreiben und geschlechtshierarchisch angelegte
                  Familienstrukturen zu reproduzieren (vgl. Hartwig 2012, 2014). In ihrer ethnografisch
                  angelegten Dissertationsstudie untersucht Ramona Schneider, wie Geschlecht in ambulanten
                  und stationären Settings der HzE im Kontext von Erlebnispädagogik (de-)konstruiert
                  wird und stellt heraus, dass tradierte Geschlechternormen eine zentrale Rolle in den
                  Interaktionen von Adressat*innen und Fachkräften spielen (vgl. Schneider 2023). In
                  seiner „Ethnografie familienanaloger Formen der Hilfen zur Erziehung“ stellt Maximilian
                  Schäfer hingegen keine geschlechtsspezifische Benachteiligung von Mädchen durch Familialisierung
                  fest – scheint aber auch keine dezidiert geschlechterreflexive Perspektive einzunehmen
                  (vgl. Schäfer 2021). Hier bedarf es weiterer Forschung zur empirischen Überprüfung
                  bestehender Annahmen aus den 1990er und frühen 2000er Jahren und damit zur möglichen
                  Aktualität und Kontinuität der „doppelten Benachteiligung der Mädchen in der Jugendhilfe“
                  (Hartwig 2001)18. Nadine Sarfert zeigt in ihrer Dissertation auf, wie Jugendliche, die in stationären
                  Settings leben, sich positionieren, welche Perspektiven sie einnehmen und welche Selbstverhältnisse
                  sie eingehen. Mit dem Forschungsinteresse an Subjektivierungsweisen im institutionellen
                  Kontext und in gesellschaftlichen Verhältnissen gerät auch Geschlecht in den Fokus
                  der ebenfalls ethnografisch angelegten Untersuchung. Sarfert rekonstruiert, wie hegemoniale
                  (und immer wieder misogyne) Weiblichkeitsnormen in die Selbstverhältnisse und Artikulationsformen
                  von Mädchen und jungen Frauen in den HzE eingehen (vgl. Sarfert 2023b). Diese Studie
                  ist insofern als gewichtiger und weitreichender Diskursbeitrag einzuschätzen, als
                  dass die Autorin empirisch zu belegen vermag, wie tief patriarchal-hegemoniale Verhältnisse
                  in die Selbstentwürfe von Mädchen (und Jungen!) hineinragen und gewaltvolle Narrative
                  im Wohngruppensetting nicht als Misogynie ent_deckt und bearbeitet, sondern letztlich
                  reproduziert werden. In einer ebenfalls diskursbereichernden Metastudie bereiten Witte
                  et al. in einer Übersicht internationale Studienergebnisse zu Beziehungen, Sexualität
                  und Partnerschaftsgewalt im Leben von Mädchen und jungen Frauen in stationären Hilfen
                  auf. Die Autor*innen kommen in ihrer Expertise unter anderem zu dem Schluss, dass
                  Mädchen und junge Frauen, die in stationären Settings erwachsen werden, ein deutlich
                  erhöhtes Risiko hinsichtlich unterschiedlicher Gewalterfahrungen hätten und zwar unterschiedliche
                  Präventionsangebote existierten, deren Wirksamkeit allerdings (überwiegend im deutschsprachigen
                  Raum) oftmals nicht hinreichend untersucht würde (vgl. Witte et al. 2024).
               

               Hinsichtlich Mädchenbildern in der Kinder- und Jugendhilfe ist ein weiteres Desiderat zu konstatieren: Zwar wird
                  der Term „Mädchenbild“ rege genutzt (vgl. bspw. Bruhns 2010; Löhlein 2015; Permien
                  2005; Wallner 2006a), allerdings mangelt es erstens zumeist an wissenschaftlich-systematischem
                  Unterbau und zweitens wird in der Literatur i. d. R. ein Mädchenbild reflektiert (zumeist Weiblichkeit in Abgrenzung zu Männlichkeit) obwohl
                  praxisnahe Literatur vermuten lässt, dass unterschiedliche, sich ergänzende und/oder
                  konkurrierende Mädchenbilder bestehen, die Annahmen über unterschiedliche Mädchen
                  und junge Frauen abbilden (vgl. Bronner & Behnisch 2007: 14; Fleßner 2000: 77; Klees, Marburger & Schuhmacher
                  2011: 75 ff.; Rose 2000: 18; Wallner 2006).
               

               Wirklich aussagekräftig hinsichtlich Mädchenbildern in der Sozialen Arbeit scheinen
                  lediglich zwei Forschungszugänge: Zum einen sind es die historischen Arbeiten von
                  Heike Schmidt (2002), Eva Gehltomholt und Sabine Hering (2006) sowie Claudia Wallner
                  (2006b), zum anderen die Arbeiten zum Mädchenbild von Fachkräften in der Offenen Kinder-
                  und Jugendarbeit von Heike Fleßner (2000, 2002). In der Dissertation von Heike Schmidt
                  wird die Fürsorgeerziehung von Mädchen im 19. und frühen 20. Jahrhundert basierend
                  auf Dokumentanalysen untersucht (vgl. Schmidt 2002). Eva Gehltomholt und Sabine Hering
                  beziehen sich auch auf Heike Schmidts Forschungsergebnisse und rekonstruieren Diskurse
                  zur öffentlichen Erziehung von Mädchen zwischen 1945 und 1965 (vgl. Gehltomholt/Hering
                  2006). Die Autorinnen beschreiben für den jeweilig gewählten Zeitraum Skandalisierungspraktiken
                  und -diskurse, in deren Zusammenhang Bilder (sexuell) verwahrloster und devianter
                  Mädchen aus urbanen und sozioökonomisch schwachen Milieus als Adressatinnen der (beginnenden)
                  Fürsorge konstruiert worden seien19. Mit der Beleuchtung der Anfänge der Mädchenfürsorge werden Diskurslinien sichtbar,
                  die die Hilfen zur Erziehung hegemonial prägten. Die (relative) Kontinuität abwertender
                  Bilder von Mädchen als sexuell verwahrlost und sittlichkeitsgefährdend wird auch in
                  der Dissertationsstudie von Claudia Wallner zur Entstehung feministischer Mädchenarbeit
                  herausgestellt. Wallner kommt für die Gründungsphase erster feministischer Mädcheneinrichtungen
                  in den 1970er Jahren zu ähnlichen Befunden wie Gehltomholt/Hering für die 40er, 50er
                  und 60er Jahre und stellt basierend auf Dokumentenanalysen heraus, wie sich das bisherige
                  Mädchenbild im Mainstream der Jugendhilfe hartnäckig gehalten habe (vgl. Wallner 2006a).
                  In der Dissertation von Jeannette Windheuser (2018) wird sich u. a. mit einer genealogischen
                  Rekonstruktion von Geschlecht und Heimerziehung von 1900 bis in die Gegenwart beschäftigt;
                  die Studie stellt eine theoretische Verdichtung historischer und diskursiver Entwicklungen
                  dar (vgl. Windheuser 2018). Die aufgezeigten historisch-rekonstruktiven Zugänge bieten
                  tiefe Einblicke in die Verkettung und das Ineinanderaufgehen von Gewalt in der Jugendfürsorge im 20. Jahrhundert und Misogynie. Hochgradig gewaltvolle
                  Praktiken wie z. T. medizinisch problematisch und damit lebensbedrohlich ausgeführte
                  Zwangsabtreibungen in Heimeinrichtungen noch in den 1960ern wurden über geschlechtsspezifische
                  Rollenerwartungen an Mädchen und junge Frauen als künftige Ehe- und Hausfrauen legitimiert,
                  die ihre Sorgearbeitsaufgaben normentsprechend und im Rahmen vorehelicher Keuschheit
                  und allgemeiner Sittsamkeit durchführen sollten (vgl. Wallner 2006a). Strukturelle
                  Verhältnisse und die Not von Mädchen, die durch Survival Sex, sexualisierte Gewalt
                  und/oder fehlendem Zugang zu Verhütung(swissen) zu Schwangerschaften der Mädchen führten,
                  wurden weitgehend negiert (vgl. Schmidt 2002). In den historisch-rekonstruktiven Studien
                  wird deutlich: Hinter dem hegemonialen Mädchenbild in der Fürsorgeerziehung des 20.
                  Jahrhunderts verblieben die geschlechtsspezifischen Lebens- und Notlagen von Mädchen
                  zurück; die strukturelle Vulnerabilität von Mädchen war gewissermaßen unsichtbar.
                  Zweifelsohne ist nicht von sozialpädagogischen Diskursen aus den 1960ern auf die Gegenwart
                  zu schließen. Allerdings lassen sich auf Grundlage der aktuelleren Studien zur Benachteiligung
                  von Mädchen in den HzE zumindest Hinweise darauf ableiten, dass Akteur*innen in den
                  erzieherischen Hilfen Annahmen über Mädchen (re-)produzieren, die mit einer Unsichtbarkeit
                  mädchenspezifischer Problemlagen einhergehen (vgl. bspw. Baur et al. 1998; Sarfert
                  2023b; von Langsdorff 2012).
               

               Hinsichtlich Mädchenbildern, die nicht (primär) auf die Differenz zu Jungenbildern
                  verweisen, sind zentral die Arbeiten von Heike Fleßner zu nennen, deren Forschungsinteresse
                  ein hohes Maß an Nähe zur hier vorliegenden Studie aufweist (Fleßner 2000, 2002).
                  Fleßner analysiert Dokumente sowie Gespräche von Studierenden mit Pädagog*innen aus
                  der Mädchenarbeit (überwiegend aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit) und betont
                  dabei den „explorativen und ausschnitthaften Charakter dieser Untersuchung und ihrer
                  Befunde“ (Fleßner 2002: 108); eine theoretische sowie methodologisch-methodische Rahmung
                  ihrer Ausführungen liegen publiziert nicht vor. Nichtsdestotrotz ist Fleßners Analyse
                  zum Mädchenbild in der Sozialen Arbeit als gewinnbringend einzuschätzen. Sie rekonstruiert
                  ein starkes, selbstbewusstes, expansives, Mädchenbild, das sie als „neues Mädchenbild“
                  markiert und in gesellschaftliche Prozesse der Individualisierung und der Ausweitung
                  der Handlungsräume in weiblichen Biografien einordnet (vgl. hierzu auch Downes 2011;
                  McRobbie 2010; Wallner 2006a). Fleßner kommt zudem zu der Erkenntnis, dass die Fachkräfte
                  auch unreflektiert traditionelle Erwartungen an Mädchen reproduzierten: Das Interesse
                  an Technik sowie Fragen sexueller Begierde der Mädchen jenseits heteronormativer Stereotype
                  würden durch die Pädagoginnen vernachlässigt (vgl. Fleßner 2000: 79 ff.). Einen ähnlichen
                  Befund hinsichtlich heteronormativer Vorstellungen über Sexualität von Mädchen konstatieren
                  Sophie Domann und Tanja Rusack auch für die stationären HzE und beschreiben auf Grundlage
                  von Gruppendiskussionen mit Adressat*innen eine restriktive, weibliche Sexualität
                  jenseits heteronormativer Rollenerwartungen negierende Haltung von Fachkräften in
                  Wohngruppen (Domann/Rusack 2017).
               

               Insgesamt zeigt sich, dass der Stand der Geschlechterforschung im Kontext der Hilfen
                  zur Erziehung als defizitär betrachtet werden muss. Zwar besteht eine (relativ) reichhaltige
                  Publikationslandschaft zur Situation von Mädchen, allerdings basieren die zweifelsohne
                  gewinnbringenden und hochrelevanten Diskursbeiträge zumeist (mit einigen wenigen Ausnahmen)
                  auf Daten aus den 1980ern und den 1990ern. Zentral sind die Arbeiten aus den 1990er
                  und frühen 2000er Jahren u. a. von Vera Birtsch (1996), Claudia Daigler (2000), Margarethe
                  Finkel (2000; 2004), Luise Hartwig (1998; 2001; 2004; 2008; 2012), Maria Bitzan (2000;
                  2004), Claudia Wallner (2006b) und Monika Weber (2000)20. Das in dieser Hochzeit der Aufmerksamkeit für mädchenspezifische Lebenslagen in
                  den HzE aufgekommene Interesse an der Schnittstelle von Geschlechter- und Jugendhilfeforschung
                  scheint abgeebbt – obgleich sich an der prekären Situation und der Benachteiligung
                  von Mädchen wenig geändert hat (wie aus einzelnen aktuellen Diskursbeiträgen und der
                  HzE Statistik erahnbar wird). Aktuellere Literatur ist deutlich rarer gesät; mit Ausnahme
                  der Beiträge von Nicole von Langsdorff (2012; 2014) wird in den wenigen aktuellen
                  Studien an der Schnittstelle von Jugendhilfe- und Geschlechterforschung nicht genuin
                  zu Mädchen in den HzE geforscht (Sarfert 2023b; Schneider 2023; Windheuser 2018).
                  Die Benachteiligung von Mädchen in den HzE ist dabei von (relativer) Kontinuität –
                  wird allerdings gegenwärtig verschwindend gering bearbeitet. Es offenbart sich zudem
                  eine Art Desiderat des Desiderats: Zwar wird die gegenwärtige Dethematisierung und
                  die damit einhergehende Unsichtbarkeit von Mädchen in den HzE in einigen Zwischenrufen kritisch reflektiert (vgl. Albrecht/von
                  Langsdorff 2022; Daigler 2019; Kirchhart/Weber 2017; Sobeczko 2021), allerdings mangelt
                  es an einer belastbaren Analyse dieses Umstandes. Perspektivisch zu prüfende Hypothesen
                  zum relativen Brachliegen des Diskurses zur Situation von Mädchen in den erzieherischen
                  Hilfen, die sich auch zusammendenken ließen, umfassen:
               

               
                  	
                     Die Benachteiligung von Mädchen wird im Zuge geschlechtshierarchischer Verdeckungszusammenhänge
                        individualisiert, entpolitisiert und fällt damit unter den Radar von Forschenden (und
                        Mittelgebenden) (vgl. Bitzan 2000).
                     

                  

                  	
                     Im Zuge antifeministischer Backlashes wird sich in fachpolitischen Argumentationen
                        der „Geschlechterfrage“ entledigt (vgl. Daigler 2019; Näser-Lather/Oldemeier/Beck
                        2019).
                     

                  

                  	
                     Die medienwirksam z. T. unterkomplex verhandelten Diskurse um „Jungen als Bildungsverlierer“
                        nach dem „Pisa-Schock“ 2001 sind in die Soziale Arbeit eingesickert und nähren ab
                        Anfang/Mitte der 00er Jahre die Unsichtbarkeit von strukturell benachteiligten Mädchen
                        (vgl. Fegter 2012; Rose/Schmauch 2005).
                     

                  

                  	
                     Im Zuge wichtiger queerfeministischer Diskurse und der Relativierung und Erweiterung
                        der Kategorie Geschlecht läuft die de facto andauernde Benachteiligung von als weiblich
                        adressierten Personen Gefahr, als „erledigt“ verkürzt zu werden (vgl. Bitzan/Daigler
                        2004: 209 ff.).
                     

                  

                  	
                     Ehemals feministische Forderungen wurden staatspolitisch integriert und haben Einzug
                        in den Mainstream von allgemeinen Anti-Diskriminierungspolitiken erhalten. Geschlecht
                        wird entdramatisiert, es entsteht der Eindruck, dass es keiner spezifischen Forschung
                        zur Situation von Mädchen (mehr) bedarf (vgl. Windheuser 2019: 111).
                     

                  

               

               Ein diskursanalytisches Vorgehen drängt sich hier regelrecht auf.

               Das Forschungsdesiderat zur aktuellen Situation von Mädchen umfasst auch die defizitäre
                  Publikationslage zu Mädchenbildern von Fachkräften bzw. spitzt sich hier zu: Hinsichtlich Annahmen und Vorstellungen,
                  die Fachkräfte hinsichtlich Mädchen (re-)produzieren, gewähren vorrangig Heike Fleßners
                  Arbeiten erste fruchtbare Einblicke in das weitgehend unbeachtete Forschungsfeld der
                  Mädchenbilder in der Sozialen Arbeit. Eingeschränkt wird diese Bewertung allerdings
                  dadurch, dass Fleßners Untersuchungen im Kontext der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
                  verortet und die Diskurse zwischen den Handlungsfeldern deutlich zu unterscheiden
                  sind21. Zudem sind sie in dem (von Heike Fleßner selbst thematisierten) ausschnitthaften
                  und explorativen Charakter als Impuls für weitere Forschung zu verstehen. Für das
                  Handlungsfeld der stationären Jugendhilfe liegt bislang keinerlei vergleichbare Analyse
                  der durch Fachkräfte (re-)produzierten Mädchenbilder vor.
               

            
         
      
   
      
            3Theoretische Rahmung des Bildbegriffes

         

         In diesem Kapitel wird sich im engeren Sinne mit Theorie beschäftigt (obgleich weitere
            vielfältige theoretische (Vor-)Überlegungen die hier vorliegende Studie an unterschiedlichen,
            nicht dezidiert als „Theorieteil“ gekennzeichneten Stellen notwendigerweise flankieren,
            rahmen oder auch durchkreuzen). Es wird ein feministisch und kulturwissenschaftlich
            inspirierter Bildbegriff ausgestaltet, der auf innere Bilder als Objekte des Sehens
            als kulturell überformte und historisch kontingente Praxis verweist und sich (angesichts
            des machtdurchzogenen Forschungsgegenstandes) zentral am Kriterium der Machtreflexivität
            messen lassen muss. Mädchenbilder sind in ihrer kulturellen und historischen (Macht-)Verwobenheit
            zu begreifen; um diese Forschungsperspektive einnehmen zu können, bedarf es eines
            entsprechenden Bildbegriffes. Der Aufbau dieses Kapitels spiegelt dabei die unterschiedlichen
            Such- und Denkbewegungen hin zu einer tragfähigen Konzeption von „Bild“ und „Sehen“
            mit im Zuge dessen zunehmend theoretisch dichteren Präzisierungen. In Kapitel 3.1
            wird sich zunächst noch recht breit mit der Popularität und der Nutzung des (oft theoretisch
            eher unbestimmt bleibenden) Bildbegriffes in der Erziehungswissenschaft auseinandergesetzt.
            In Kapitel 3.2 wird sich einer im Diskurs oft beobachtbaren Gleichsetzung von „Bild“
            und „Deutungsmuster“ gewidmet und einiger Skepsis bezüglich der Nutzung des Deutungsmusteransatzes
            für die hier vorliegende Studie Ausdruck verliehen. Die darauffolgenden Kapitel 3.3,
            3.4 und 3.5 stellen die Konsequenz aus den zuvor eher unbefriedigenden Versuchen dar,
            einen passenden, machtsensiblen Bildbegriff zu konturieren. In Kapitel 3.3 wird sich
            disziplinübergreifend mit feministischen Perspektiven auf (Geschlechter-)Bilder beschäftigt,
            was durch Anleihen aus den Cultural Studies im Allgemeinen und den Visual Studies
            im Besonderen ergänzt wird (Kap. 3.4). Kapitel 3.5 stellt eine theoretische Verdichtung
            des zuvor skizzierten kulturwissenschaftlichen Bildbegriffs dar; hier wird sich mit
            einer kulturwissenschaftlichen Lesart des Theoriegerüsts des Psychoanalytikers und
            (Post-)Strukturalisten Jacques Lacan auseinandergesetzt.
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